
 
 

AUSSCHREIBUNG  
Saisoneröffnung After-Work  

der BSG RWE Essen 
9-Loch 

 

1. Austragung: Einzel Zählspiel nach Stableford, nicht vorgabewirksam über 9 Löcher beim 
GC Schloss Horst, Gelsenkirchen 

 
2.Termin: Freitag, 7. April 2017   Zeitstart ab 17:00 Uhr  
 
3. Meldeschluss: Meldeschluss am 05.04.2017 um 23:00 Uhr 
 
4. Spielbedingungen: Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich des Amateurstatuts) des 

Deutschen Golf Verbandes e.V. Das Wettspiel wird nach den DGV Vorgaben- und 
Spielbestimmungen sowie den Wettspielbestimmungen und Platzregeln des GC 
Schloss Horst gespielt.  

 
5.  Vorgabenwirksamkeit: Das Wettspiel ist nicht vorgabewirksam. 
 
6. Teilnahmeberechtigt: Teilnahmeberechtigt sind Spieler anerkannter Golfclubs, die eine vom Club oder 

Verband bestätigte Höchstvorgabe von 54 vorweisen können. Es gilt die 
Rahmenausschreibung des GC Schloss Horst. 

  
7. Wertung:  1. – 3. Netto (Klasse A / B) 
 
8. Meldungen: mind. 9 Starter, max. 21 Starter  

BSG Mitglieder dürfen gerne Gäste zu diesem Turnier mitbringen! 
Meldegebühr (ohne Essen): 
BSG-Mitglied und gleichzeitig Mitglied GC Schloss Horst: 5 € 
BSG-Mitglied / Gäste: 20 € (inkl. Greenfee) 
 
Anmeldung:  Mitglieder der BSG über die BSG Homepage. Gäste der BSG per mail 
an stefan.burchhardt@rwe.com 
 
Die Meldegebühr ist bis spätestens 05.04.2017 auf folgendes Konto zu überweisen: 
BSG RWE Essen e.V., Konto Nr. 264481, BLZ 360 501 05, Sparkasse Essen, 
IBAN: DE77360501050000264481, BIC: SPESDE3EXXX 
Stichwort: Saisoneröffnung Schloss Horst 2017 Startgeld. 
Spieler, die nicht antreten oder nach Meldeschluss absagen, sind von der 
Zahlung der Meldegebühr nicht befreit! 
 

9. Spielleitung: Stefan Burchhardt 
 
10. Wettspielende: Das Wettspiel ist mit Abschluss der Siegerehrung im Anschluss an das Turnier bzw. mit 

Aushang der Ergebnisliste beendet. 
  
12. Änderungsvorbehalt: Die Spielleitung hat in begründeten Fällen das Recht, Platzregeln zu ändern, 

Startzeiten neu festzusetzen oder abzuändern sowie die Ausschreibungsbedingungen 
abzuändern oder zusätzliche Bedingungen herauszugeben. 


